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Die Abhandlung zeigt, dass die KI-Entwicklung 
darauf hinausläuft, Robotern Rechte zuzugestehen. 
Sie fordert vor diesem Hintergrund und angesichts 
absehbarer Schwächen der zukünftigen Rechts-
durchsetzung, bereits heute eine rechtliche Stra-
tegie zur Bewältigung der sogenannten starken 
KI ins Werk zu setzen.

Gaede blickt zunächst auf den Stand der Forschung, 
die sich zwar auf die schwache KI konzentriert, 
ebenso aber die starke KI befördert. Er argumentiert, 
dass bestimmte Formen der starken KI schon nach 

den herrschenden Normbegründungen moralische 
Ansprüche erheben könnten. Die Durchsetzung von 
Strafe und Gefahrenabwehr gegenüber dieser KI 
hält er zwar für legitim. Er bezweifelt jedoch, dass 
das Recht mit den aktuellen KI-Strategien durch-
setzbar bleiben wird. Gaede macht geltend, dass 
wir angesichts der tiefgreifenden Konsequenzen 
einer starken KI schon heute beginnen müssen, 
die Forschung an starker KI jenseits konkreter 
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Editorial

In diesem Heft wird das Oberthema „Recht und Moral als soziale Praxis“ abgeschlos-
sen. In einer kurzen Einleitung stellen die Veranstalter der gleichnamigen Tagung des
Jungen Forums Rechtsphilosophie vom September 2017 in Regensburg das Thema vor:
Die Praxis der Praxis. Die Praxis des Rechts wird aus praxistheoretischer Perspektive
beleuchtet. Andreas Engelmann plädiert dafür, das Recht als Kulturphänomen zu ver-
stehen, weil es nur als Praxis existiere. Daher könne das Recht nicht allgemein definiert
werden, es gebe kein Proprium des Rechts. Auf diesen radikal relativistischen Beitrag
folgt die Untersuchung von Amadou Korbinian Sow zum Freirecht. Der von Ehrlich,
Kantorowicz und anderen begründeten Freirechtsschule wurde eben dieser Relativis-
mus vorgeworfen. Man kann diese Richtung aber auch als eine der ersten Praxistheo-
rien des Rechts lesen. Sows Anliegen ist indes ein anderes. Er interpretiert das Freirecht
als Strategie von Außenseitern, die versuchen, in der Rechtswissenschaft einen Para-
digmenwechsel zu ihren Gunsten durchzuführen. Er zeigt, dass die Praxeologie in
Bezug auf die historische Rolle des Freirechts in der Rechtswissenschaft eine systema-
tische Rekonstruktion des Zusammenhangs von lauter Einzelbeobachtungen ermögli-
cht, die bisher gemacht wurden. Das demonstriere, dass die praxistheoretische Perspek-
tive eine fruchtbare Ergänzung für die Rechtswissenschaft sein könne. Von einem
eminent praktischen Standpunkt aus, nämlich dem der juristischen Ausbildung in der
Anwaltschaft, betrachtet Stephan Vesco das Recht. Dabei stellt er zwei Extreme einan-
der gegenüber: hocheffiziente Großkanzleien und die akademische Rechtsphilosophie
im Ringen um die Deutungshoheit des Rechts. Die Funktion der rechtsphilosophischen
Kritik an Praxis und Dogmatik bestehe in ihrer Legitimation und damit in der Unter-
stützung der symbolischen sozialen Macht des Rechts. Ruzana Liburkina thematisiert
Verantwortung aus praxeologischer Sicht. Während klassische Verantwortungskonzep-
tionen ein autonom entscheidendes, rationales Subjekt voraussetzten, betrachteten
praxeologische Konzepte das Subjekt als heteronom, weil stets in partikuläre Wissens-
ordnungen eingebettet. An empirischen Beispielen zu Lebensmittellieferketten zeige
sich, dass im organisationellen Kontext von Auditkulturen die Übernahme von Verant-
wortung dann besonders gut funktioniere, wenn rationales Abwägen und autonomes
Entscheiden von Einzelnen möglichst ausgeschaltet sei. Da insoweit rechtliche Verant-
wortung durch Regeln der globalen Wirtschaft verdrängt werden, sollten beide Lager
ihre Frontstellungen aufgeben und ihre Expertisen zusammenbringen. Alik Mazukatow
erläutert die rechtliche Antidiskriminierungsarbeit als Oberbegriff für ein Bündel sozi-
aler Praktiken diverser und ungleicher Akteure, die eine bessere Zukunft schaffen
möchten. In Abkehr von der klassischen rechtsphilosophischen Trennung von Recht
und Moral greift er auf verschiedene sozialwissenschaftliche, insbesondere kulturanth-
ropologische Konzeptionen von Recht, Moral und Ethik zurück, die zwar miteinander
nicht kompatibel sind, jede für sich aber wichtige Einsichten liefern. Antidiskriminie-
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rungsarbeit werde so zu moralischer Arbeit, die sich einerseits des Rechts als taktisches
Instrument bediene, andererseits durch dieses und durch entgegenstehende Moralvor-
stellungen in der Wahl der Handlungs-, aber auch der Denkmöglichkeiten beschränkt
werde.

Im Rezensionsteil wird das Oberthema weitergeführt. Andrej Lang stellt das fulmi-
nante Buch von Christoph Möllers, „Die Möglichkeit der Normen“, vor, welches für
einen unverstellten Blick darauf plädiert, was Normen tatsächlich tun. Den von Merle
und Trivesonno herausgegebenen Sammelband über „Kant’s Theory of Law“ nutzt
Katrin Gierhake für eine umfassende Erörterung der kantischen Rechtslehre.

Das nächste Heft widmet sich unterschiedlichen Facetten eines ebenso zentralen wie
in seinen Einzelheiten dunklen Begriffs des Rechts. Es geht um „Recht und Autono-
mie“. Darüber hinaus laden wir Sie herzlich ein, Beiträge für die RphZ zu verfassen. Für
weitere Anregungen sind wir immer dankbar. Texte reichen Sie bitte in elektronischer
Form bei renzikowski@jura.uni-halle.de ein. Auf der Homepage renzikowski.jura.uni-
halle.de finden Sie einen Link zu den Hinweisen für die Autoren, deren Beachtung die
redaktionelle Arbeit erleichtert. Schließlich möchten wir Sie auf die neugestaltete
Homepage der Zeitschrift aufmerksam machen: https://www.rphz.nomos.de.

Halle/Heidelberg/Wien, Mai 2019 Alexander Aichele,
Martin Borowski,

Elisabeth Holzleithner,
Joachim Renzikowski
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